
Das Kapital aus der gebundenen Vorsorge 
3a wird im Erlebensfall immer direkt 
an den Vorsorgenehmer ausbezahlt. 

Der Bezugszeitraum ist zwischen Alter 60 bis 
65 bei den Männern und Alter 59 bis 64 bei 
den Frauen. Stirbt der Inhaber der gebundenen 
Säule 3a, so ist das Kapital nach einer gesetzlich 
vorgegebenen Regelung, der sogenannten Be-
günstigtenordnung, vom Vorsorgeträger (Bank, 
Versicherung) an die Begünstigten auszuzahlen. 
Vorrang hat der überlebende Ehegatte oder der 
überlebende eingetragene Partner. 

Gleiche Möglichkeiten  
in der gebundenen Vorsorge 
Wenn diese Anspruchsberechtigten fehlen, hat 
der Vorsorgenehmer die Möglichkeit, den Kon-
kubinatspartner als Begünstigten einzusetzen. 
Dieser gehört zu einem privilegierten Perso-
nenkreis, welcher in zweiter Priorität zum Zuge 
kommt. Voraussetzung ist, dass in den letzten 
fünf Jahren vor dem Tod ununterbrochen eine 
Lebensgemeinschaft geführt wurde. Um die 
Umsetzung des letzten Willens zu erleichtern, 
ist es ratsam, das Konkubinat zu Lebzeiten beim 
Vorsorgeträger anzumelden. Fazit: Bei der Be-
günstigung in der gebundenen Vorsorge haben 
Ehepaare und Konkubinatspartner die gleichen 
Möglichkeiten. 

Konkubinatspaare im Vorteil bei  
den Einkommenssteuern
Bei Konkubinatspaaren werden die Steuern be-
kanntlich separat veranlagt. Bei verheirateten 
Doppelverdienern dagegen werden die Ein-
kommen zusammengezählt. Dadurch steigt die 
Steuerprogression und mit ihr die Steuerbe-
lastung überdurchschnittlich an. Ein Zahlen-
beispiel: Ein Konkubinatspaar, das in der Stadt 
Bern wohnt, bezahlt bei einem steuerbaren 
Einkommen von je 70 000 Franken und einem 
steuerbaren Vermögen von je 100 000 Franken 
gemeinsam rund 31 000 Franken an Gemeinde-, 
Kantons- und Bundessteuern. Wären sie ver-
heiratet, würde die Gesamtsteuerbelastung um 
jährlich rund 1200 Franken höher ausfallen. Der 
Zweitverdienerabzug und der tiefere Steuertarif 
für Verheiratete vermögen die höhere Progres-
sion also nicht ganz auszugleichen. Aus diesem 
Beispiel abschliessende Rückschlüsse auf die ei-

gene Situation zu ziehen, ist aber nur bedingt 
ratsam. Die unterschiedlichen Steuertarife in 
den Gemeinden und / oder gar der Wohnsitz in 
einem anderen Kanton können zu einem ganz 
anderen Ergebnis führen. Auch zu berücksich-
tigen ist die Einkommensverteilung unter den 
Partnern. Unsere pragmatische Empfehlung: 
Lassen Sie alle paar Jahre die Steuerbelastung 
simulieren, die für Sie als Verheiratete anfal-
len würde. Im Auge zu behalten gilt es auch 
die Absicht der Politik, die «Heiratsstrafe» zu 
beseitigen.

Erben: wenn schon, dann viel lieber vom 
Ehegatten als vom Konkubinatspartner 
Verheiratete sind erbrechtlich im Vorteil, wenn 
der Ehepartner stirbt. Dies beginnt schon bei der 
Bestimmung der Höhe des Nachlasses: Bevor 
es überhaupt zum Erbgang kommt, wird zuerst 
die güterrechtliche Auseinandersetzung durch-
geführt. Im ordentlichen Güterstand der Errun-
genschaftsbeteiligung heisst dies konkret, dass 
das gesamte Vermögen, das während der Dauer 

der Ehe gemeinsam erarbeitet wurde, zuerst 
zu je 50 Prozent auf beide Ehegatten aufgeteilt 
wird. Die Hälfte der Errungenschaft ist also gar 
nicht Bestandteil der Erbmasse. Vom eigentli-
chen Nachlass erbt der überlebende Ehepartner 
50 Prozent, wenn der Verstorbene Kinder hat. 
Wenn er kinderlos ist und seine Eltern noch 
leben, beträgt der Anteil des Ehepartners sogar 
75 Prozent. Wenn die Miterben auf den Pflicht-
teil gesetzt werden, können sich die Ehegatten 
zudem noch höhere Vermögensanteile vererben. 
Noch besser steht der überlebende Ehepart-
ner da, wenn das Ehepaar zu Lebzeiten einen 
Ehevertrag abschliesst: Mit diesem können sich 
Ehepaare die ganze Errungenschaft gegenseitig 
zuweisen. Liegt ein solcher Vertrag vor, kommen 
die übrigen Erben bezüglich Errungenschaft 
erst nach dem Ableben des zweiten Ehepartners 
zum Zug. Dies getreu dem Motto: «Was wir ge-
meinsam erarbeitet haben, soll bis zum Ableben 
dem überlebenden Ehepartner zur Verfügung 
stehen». Bei gemeinsamen Kindern kann mit ei-
nem Erbvertrag auch das voreheliche Vermögen 
dem überlebenden Ehegatten zur Nutzniessung 
zugewendet werden. Weiter wichtig: Ein Erb-
gang unter Ehepartnern ist steuerfrei. 

Erbrecht im Konkubinat –  
ganz andere Voraussetzungen 
Ganz anders präsentiert sich die Ausgangslage 
für Konkubinatspartner. Sie verfügen über 
kein gegenseitiges gesetzliches Erbrecht. Dem 
überlebenden Partner kann höchstens die frei 
verfügbare Quote zugewendet werden. Diese 
ist abhängig von der Familiensituation des Ver-
storbenen: Wenn der Verstorbene z. B. ein oder 
mehrere Kinder hinterlässt, besitzen diese einen 
pflichtteilsgeschützten Erbanspruch von drei 
Vierteln des Nachlasses. Wenn er kinderlos ist, 
aber beide Elternteile noch leben, beträgt deren 
Pflichtteil 50 Prozent, und wenn noch ein El-
ternteil da ist, verfügt dieser über einen Pflicht-
teil von einem Viertel der Erbmasse. In allen 
anderen Fällen kann der Verstorbene über das 
ganze Vermögen frei verfügen und es auch dem 
Konkubinatspartner vererben. Auch die Ge-
schwister haben keinen gesetzlichen Pflichtteil. 
Sie erben nur, falls der Verstorbene nicht mit-
tels Testament oder Erbvertrag über den Nach-
lass speziell verfügt hat. Eine Erbschaft unter 
Konkubinatspartnern löst Steuern aus. Der 
maximale Steuersatz beträgt im Kanton Bern 
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Heiraten oder nicht? (Teil 2)
Für viele Konkubinatspaare sind die finanziellen Auswirkungen entscheidend, 
ob sie sich auf dem Zivilstandsamt das Jawort geben oder nicht. In einem 
ersten Artikel haben wir an dieser Stelle die finanziellen Unterschiede in den 
Themenbereichen AHV und Pensionskasse näher ausgeleuchtet. In diesem 
zweiten und abschliessenden Beitrag gehen wir auf die Unterschiede bei der 
gebundenen Vorsorge, den Steuern sowie dem Ehe- und Erbrecht näher ein.

Roland Kuonen

Roland Kuonen, eidg. dipl. Bankfachexperte und 
Finanzplaner mit Fachausweis, ist Partner bei 
Glauser+Partner in Bern + Brig. G+P ist offizieller 
Finanzberater von LEBE und berät Lehrerinnen und 
Lehrer in Vorsorge-, Steuer- und Anlagefragen. 
www.glauserpartner.ch Bild zvg
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15 Prozent und der Freibetrag nur 12 000 Fran-
ken. Bei einer Erbschaft von 500 000 Franken 
müssen zum Beispiel 41 970 Franken an Steuern 
abgeliefert werden. Die Anwendung des redu-
zierten Steuersatzes für Konkubinatspartner 
bedingt eine mindestens zehnjährige Wohnge-
meinschaft. Andernfalls wird der Steuersatz für 
Nichtverwandte angewendet, der im Maximum 
satte 40 Prozent beträgt. Bei einer Erbschaft 
von 500 000 Franken müssten dann zum Beispiel 
111 920 Franken an Steuern abgeliefert werden. 
Zwingend ist in jedem Fall die Errichtung ei-
nes gültigen Testamentes. Konkubinatspaare 
besitzen aber auch einen Planungsspielraum. 
Stichworte hierzu: Schenkungen zu Lebzeiten, 
Begünstigung beim Abschluss von Versiche-

rungspolicen und / oder die Einrichtung eines 
Erbvertrages mit der Mitwirkung der pflicht-
teilsgeschützten Erben. Wenn diese bereit sind, 
auf ihr Erbe zu verzichten, kann dem Konku-
binatspartner entsprechend mehr zugewiesen 
werden. Die Praxis zeigt, dass es sich in jedem 
Fall lohnt, die individuelle Situation zusammen 
mit einer Fachperson zu analysieren. 

Die individuelle Ausgangslage  
ist entscheidend 
In unserem ersten Beitrag zum Thema haben 
wir an dieser Stelle dargelegt, dass Konkubi-
natspaare in der Tendenz bei der AHV vor al-
lem im Ruhestand bessergestellt sind, während 
Ehepaare klare Vorteile bei der Pensionskasse 

aufweisen. In diesem Artikel kommen wir zur 
Schlussfolgerung, dass die Steuerbehörde bei 
Verheirateten kräftiger zulangt. Dagegen ha-
ben Ehepaare Vorteile beim Erbgang. Chan-
cengleichstand herrscht bei der gebundenen 
Vorsorge. Eine grosse Bedeutung haben neben 
dem Steuerdomizil und dem anzuwendenden 
Pensionskassenreglement auch die jeweiligen 
Familienverhältnisse: Sind gemeinsame Kinder 
oder Kinder aus früheren Beziehungen vorhan-
den? Leben die Eltern noch? 
Das Fazit liegt auf der Hand: Ein faktenbasierter 
Entscheid ist nur möglich, wenn eine ganzheit-
liche Auslegeordnung vorgenommen wird, bei 
der die individuellen Verhältnisse korrekt ge-
wichtet werden.
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Berufsbegleitende,  
anerkannte Weiterbildungen  

mit Diplomabschluss:

Die Lehrperson als
Coach und Mentor/-in

Mehr Infos?
Ausbildungsinstitut  

für Ganzheitliche Therapien IKP,  
in Zürich und Bern.

Neue Fortbildung für Lehrer/-innen in  
ganzheitlich-humanistischer Psychologie:

Persönlichkeitsentwicklung und erprobte körper-
zentrierte Tools für verschiedene Situationen in 
Ihrem Schulalltag.
Die Fortbildung startet am 12.5.2012 in Zürich. Bestellen Sie jetzt die 
Fortbildungsbroschüre per E-Mail: info@ikp-therapien.com

Neue Tools 

für die Schulpraxis

Seit 30 Jahren anerkannt

Tel. 044 242 29 30
www.ikp-therapien.com

Berufsbegleitende, anerkannte Weiterbildungen mit Diplomabschluss:

Dipl. Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP
Psychologie und Körperpsychotherapie (3 Jahre, ASCA- und SGfB-anerkannt)

Dipl. Partner-, Paar- und Familienberater/in IKP
Systemisches Coaching und Beratung (1,5 bzw. 3 Jahre, SGfB-anerkannt)

Dipl. Ernährungs-Psychologische/r Berater/in IKP
Psychologie und Ernährungsfachwissen (4 Jahre, ASCA-anerkannt)

Dipl. Ganzheitlich-Integrative Atemtherapeut/in IKP
Massage- und Bewegungstherapie (2 Jahre, EMR- und ASCA-anerkannt)


